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zur Aufgabe gemacht, allen Menschen mit und ohne Be-
hinderung das Erleben der Natur zu ermöglichen. Dazu
werden in Kooperation mit der Nordeifel Tourismus
GmbH alle touristischen Angebote barrierefrei gestaltet,
zum Beispiel durch Führungen in Gebärdensprache,
barrierefreie Wanderrouten, Barrierefreiheit der Infor-
mationen im Gelände, spezielle Reisearrangements für
Menschen mit Behinderungen.

Die Zahl der Urlaubsreisenden zwischen 65 und
75 Jahren wird bis 2020 um 40 Prozent zunehmen. In
dieser Reisegruppe findet sich ein besonders hoher An-
teil an Deutschlandreisen. Darauf gilt es sich vorzube-
reiten. Das ist auch ein politischer Auftrag! Mögliche
Effekte sind bis zu 5 Milliarden Euro zusätzliche Ein-
nahmen in der Tourismusbranche sowie zusätzliche
90 000 Arbeitsplätze. Diese Potenziale gilt es zu nutzen.
Auf der ITB sollte man sich dessen bewusst werden. Wir
stimmen dem Antrag daher zu.

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss für
Tourismus empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf
Drucksache 17/8340, den Antrag der Fraktion der SPD
auf Drucksache 17/7827 abzulehnen. Wer stimmt für
diese Beschlussempfehlung? � Wer stimmt dagegen? �
Enthaltungen? � Die Beschlussempfehlung ist angenom-
men mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen
die Stimmen der Oppositionsfraktionen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 19 auf:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Jutta
Krellmann, Sabine Zimmermann, Diana Golze,
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE
LINKE

Tarifsystem stabilisieren

� Drucksache 17/8148 � 

Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Arbeit und Soziales (f)
Rechtsausschuss
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie

Die zu Protokoll gegebenen Reden stammen von
Ulrich Lange, CDU/CSU, Gitta Connemann, CDU/CSU,
Johannes Vogel, FDP, Jutta Krellmann, Die Linke, Beate
Müller-Gemmeke, Bündnis 90/Die Grünen. Von der
SPD liegt kein Redetext vor.

Ulrich Lange (CDU/CSU):
In Deutschland haben wir ein sehr gutes Tarifsystem,

basierend auf starken Partnern, unseren Arbeitgeber-
vertretern und unseren Gewerkschaften. Diese beiden
Partner sind als Protagonisten zuständig für die Vertre-
tung ihrer Klientel und für die Ausgestaltung der Tarife.
Die Politik gibt die Rahmenbedingungen vor, unter de-
nen dieses System sich gut entwickeln kann.

Aber die Linken haben unser System bis heute nicht
verstanden, haben den Absprung vom Staatsdirigismus
bis heute nicht geschafft. Wir stehen dafür, dass der
Staat nur eingreift, wenn es die Tarifparteien nicht
schaffen. Dies ist derzeit nicht der Fall.

Wir setzen auf Tarifpartnerschaft und wollen eine
Stärkung der Tarifautonomie durch branchenbezogene
Verfahren. Die Tarifautonomie ist ein Eckpfeiler unseres
Sozialstaates. In keinem Land der Welt ist so eine part-
nerschaftliche Sozialkultur entstanden wie in unserem
Land.

Die Linken fordern gebetsmühlenartig einen flächen-
deckenden Mindestlohn. Als Grund führen sie dann eu-
ropäische Partner an, bei denen es einen Mindestlohn
gibt, wie zum Beispiel in Frankreich. Dabei verschwei-
gen die Linken aber, dass aufgrund des Mindestlohnes
jedes Jahr circa 30 Milliarden Euro an Subventionen
vom französischen Staat an die Arbeitgeber als Aus-
gleich gezahlt werden. Damit werden viele Mitnahmeef-
fekte produziert. Wir sind gegen solch eine Stützung der
Wirtschaft, aber für die Absicherung der Arbeitnehmer
mit einem bedarfsorientierten Mindesteinkommen über
das Grundsicherungssystem.

Die Linken fordern in ihrem Antrag eine Steigerung
der Löhne, um die Binnenwirtschaft anzuwerfen. Meine
lieben Kolleginnen und Kollegen von den Linken: Die
Löhne steigen bei uns, weil die Arbeitslosigkeit sinkt und
die Beschäftigtenzahlen steigen. Die soziale Marktwirt-
schaft funktioniert bei uns, weil der Staat nicht alles vor-
schreibt.

Ein Blick über die Grenzen zeigt, dass in den meisten
Ländern mit gesetzlichen Lohn- und Mindestlohnrege-
lungen eine solch erfreuliche Arbeitsmarktentwicklung
wie hierzulande nicht zu beobachten ist. Das ist der
Lohn einer hohen Verantwortung auf beiden Seiten der
Tarifpartner. Es soll Aufgabe der Tarifpartner bleiben,
dafür zu sorgen, dass Niedriglöhne in Ordnung gebracht
werden.

Wenn der Staat die Tarifautonomie ersetzen würde,
hätten wir Lösungen, die nicht den Gegebenheiten in
den Regionen und Branchen entsprechen. Funktionie-
rende Tarifautonomie braucht starke Arbeitgeberver-
bände und starke Gewerkschaften, die für ihre Branche
verbindliche Abmachungen treffen können. Um die Ta-
rifautonomie zu stärken, setzen wir bei branchenbezoge-
nen Verfahren an:

Die Regelungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
sollen für möglichst viele Branchen geöffnet werden; die
Tarifvertragsparteien sind gefordert, Lohnuntergrenzen
zu definieren.

Die Allgemeinverbindlicherklärung von Vereinbarun-
gen über das Tarifvertragsgesetz soll erleichtert werden.

Um künftig zu verhindern, dass sich eine Tarifver-
tragspartei auf der Nachwirkung eines Tarifvertrages
ausruht, und um Haustarifverträge mit Niedriglöhnen
ablösen zu können, soll die Nachwirkung von Tarifver-
trägen im Tarifvertragsgesetz auf ein Jahr begrenzt wer-
den.

Sollten die Tarifparteien keine Lösung beim Grund-
satz der Lohngleichheit finden, wollen wir eine gesetzli-
che Normierung, wobei eine angemessene Einarbei-
tungszeit berücksichtigt werden muss.
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Meine Damen und Herren von der Linken, die Aus-
wirkungen eines Staatsdirigismus haben wir in der DDR
gesehen, haben die Bewohner Ostdeutschlands schmerz-
lich erfahren müssen. Sie haben als Nachfolgepartei der
SED den Staatsbankrott der DDR, den Niedergang der
ostdeutschen Wirtschaft zu verantworten. Springen Sie
wenigstens jetzt über Ihren Schatten und schmeißen Sie
Ihren Antrag in die Mottenkiste, wo er hingehört! Sor-
gen Sie mit uns dafür, dass es unseren Bürgerinnen und
Bürgern gut geht! Setzen Sie mit uns weiterhin auf die
soziale Marktwirtschaft gegen Staatsdirigismus!

Gitta Connemann (CDU/CSU):

�Alter Wein in neuen Schläuchen� � so sollte der Ti-
tel des heutigen Antrages der Fraktion der Linken ei-
gentlich lauten. Denn in dem Antrag findet sich keine
Forderung, die von den Linken nicht schon gestellt wor-
den wäre, und zwar nicht einmal, sondern immer und
immer wieder. Diese Politik der Wiederholung ist aber
nicht Ausdruck von Beharrlichkeit, sondern von offen-
sichtlicher Ignoranz � der tatsächlichen Gegebenheiten
sowie der rechtlichen Verhältnisse.

Erstens. Die Beschreibung der Verhältnisse durch
Sie, meine Damen und Herren von der Linken, und die
Realität weichen stark voneinander ab. Hier liegt ein
klarer Fall von Bewusstseinsverzerrung vor.

Dies beginnt schon bei der Wahrnehmung der Tarif-
bindung in Deutschland durch die Linken. Ihr Antrag re-
duziert den Begriff allein auf die unmittelbare Tarifbin-
dung, nämlich bei einer Mitgliedschaft des Arbeitgebers
im Arbeitgeberverband und des Arbeitnehmers in der
Gewerkschaft. Zwar ist diese unmittelbare Bindung an
Flächen- und Branchentarifverträge in den vergange-
nen Jahren zurückgegangen. Dafür ist aber die Zahl der
Haus- bzw. Firmentarifverträge gestiegen. Hinzu kom-
men die Arbeitsverhältnisse, in denen der Tarifvertrag
zum Beispiel zur Anwendung kommt, weil ein Arbeits-
vertrag auf den entsprechenden Vertrag Bezug nimmt.
Über diese sogenannte mittelbare Tarifbindung verlie-
ren die Linken jedoch kein Wort. Denn es kann ja nicht
sein, was nicht sein darf. Meine Damen und Herren von
der Linken, dann müssten Sie nämlich zur Kenntnis neh-
men, dass es um die Tarifbindung in Deutschland bei
weitem besser bestellt ist, als von Ihnen beschworen.
Danach waren auch 2010 für insgesamt 80 Prozent der
Arbeitsverhältnisse (West: 81,5 Prozent, Ost: 74 Pro-
zent) Tarifverträge maßgeblich. Entgegen Ihren Unken-
rufen, meine Damen und Herren von der Linken, sind
damit Tarifverträge nach wie vor das wichtigste Struk-
turelement für die Festsetzung von Entgelten und Ar-
beitsbedingungen. In den übrigen 20 Prozent finden sich
vor allem Bereiche, in denen zwar keine Tarifverträge
bestehen, aber dennoch regelmäßig hohe Löhne gezahlt
werden. Ich nenne beispielhaft die Beschäftigten in der
IT-Branche und Ingenieure. Arbeitgeber können sich
häufig gar nicht erlauben, ihren Arbeitnehmern ein un-
ter Tarif liegendes Entgelt anzubieten. Insbesondere vor
dem Hintergrund des demografischen Wandels und des
steigenden Mangels an qualifizierten Arbeitskräften
wird dieser Aspekt immer wichtiger werden. Soweit sich
ein Arbeitgeber bzw. ein Arbeitnehmer dagegen ent-

scheidet, seine Lohnfindung an den Vorgaben eines Ta-
rifvertrags auszurichten, ist dies im Übrigen sein gutes
und durch die Verfassung abgesichertes Recht. Denn das
Grundgesetz schützt auch die negative Koalitionsfrei-
heit, ob es Ihnen, meine Damen und Herren von den Lin-
ken, nun passt oder nicht.

Und dann Ihre Behauptungen zum Niedriglohnsektor,
meine Damen und Herren von der Linken. Sie begrün-
den Ihre Forderung nach einer staatlichen Lohnfestset-
zung mit dem Anstieg der Zahl der sogenannten Aufsto-
cker und der Ausweitung des Niedriglohnsektors. Meine
Damen und Herren von der Linken, die Beschäftigung
unterhalb der Niedriglohnschwelle ist aber gerade nicht
mit unauskömmlicher Arbeit gleichzusetzen. Wissen Sie
eigentlich, wovon Sie reden? Wissen Sie, wie hoch die
Niedriglohnschwelle überhaupt liegt? Von der Bundes-
agentur für Arbeit wird hier ein Wert von zurzeit
1 802 Euro pro Monat angenommen. Dies entspricht ei-
nem Stundenlohn von 10,95 Euro. Ein Niedriglohnjob
kann daher nicht mit einer Hilfsbedürftigkeit des Betrof-
fenen gleichgesetzt werden. Im Übrigen sind die meisten
Aufstocker keine Vollzeitbeschäftigten, sondern Mini-
jobber oder Teilzeitkräfte. In mehr als der Hälfte der
Fälle sind die Niedriglöhne Nebeneinkünfte: 84 Prozent
der Geringverdiener haben andere, zusätzliche Einkom-
mensquellen und erzielen ein Gesamteinkommen ober-
halb der Armutsgefährdungsschwelle. Deshalb würde
selbst ein hoher gesetzlicher Mindestlohn an der Trans-
ferabhängigkeit der meisten Aufstocker wenig ändern,
insbesondere wenn Kinder in der Familie sind.

Zweitens. Ihr verzerrter Blick auf die Realität ist aber
noch harmlos im Vergleich zu Ihren Rechtskenntnissen.
Meine Damen und Herren von der Linken, Ihre Forde-
rungen sind wirklich ungetrübt von jedem juristischen
Wissen. Da fällt mir nur die Empfehlung ein, die jedem
Jurastudenten im ersten Semester gegeben wird: �Ein
Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung.�

So fordern Sie die Aufnahme aller Branchen in das
Arbeitnehmer-Entsendegesetz. Dies ist rechtlich äußerst
problematisch. Denn die notwendige Bestimmtheit der
Verordnungsermächtigung dürfte damit nicht mehr ge-
geben sein. Dies war übrigens ein maßgeblicher Grund,
warum in der 15. Legislaturperiode von diesen Plänen
Abstand genommen wurde. Im Übrigen war im Jahre
2009 allen interessierten Branchen angeboten worden,
in den Anwendungsbereich des Arbeitnehmer-Entsende-
gesetzes aufgenommen zu werden. Diese Möglichkeit
wurde jedoch nicht genutzt. Bei Vorliegen der gesetzli-
chen Voraussetzungen ist auch aktuell eine Erweiterung
für einzelne Branchen grundsätzlich möglich.

Ihr nächster Husarenstreich, meine Damen und
Herren von der Linken, ist die Forderung nach einer au-
tomatischen Allgemeinverbindlicherklärung repräsenta-
tiver Entgelttarifverträge. Warum sollen sich Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer zukünftig in Verbänden und
Gewerkschaften organisieren, wenn auch ohne die damit
zusammenhängenden Kosten die Regelungen für diese
gelten? Diese Folgen sieht sogar der Antrag. Denn es
wird auf Skandinavien verwiesen, wo eine hohe Tarifbin-
dung ohne hohen Organisationsgrad vorliegt. Beispiels-
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